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Verordnung zum Elternbeitragsreglement für die familienergän-
zende Betreuung von Kindergarten- und Primarschulkindern  
(VO EBR Baden) 

 

Vom 15. Dezember 2008 (Stand: 1. August 2011) 
 

 

Der Stadtrat Baden, 

gestützt auf Art. 23 des Elternbeitragsreglements für die familienergänzende Betreuung von 
Kindergarten- und Primarschulkindern (EBR Baden) vom 2. September 2008, 
 

beschliesst: 

 

 Art. 1 
Anwendungsbereich 
(Art. 2 EBR Baden) 

Das Elternbeitragsreglement für die familienergänzende Betreuung 
von Kindergarten- und Primarschulkindern (EBR Baden) wird für die 
subventionierten Plätze der folgenden Betreuungsangebote ange-
wendet: 

a) Betreuungsangebote für Kindergarten- und Primarschulkinder 
privater Träger, mit denen eine Leistungsvereinbarung mit der 
Stadt Baden besteht. 

b) Von der Stadt geführte Betreuungsangebote für Kindergarten- 
und Primarschulkinder. 

 

 Art. 2 

Konkubinat und Steuer-
daten 
(Art. 3 EBR Baden) 

1 Als stabile eheähnliche Beziehung gilt ein Konkubinat von über 
zwei Jahren. 

2 Eine aktuelle Steuerveranlagung liegt vor, wenn der Bemes-
sungszeitraum nicht mehr als zwei Jahre zurückliegt. 

 Art. 3 
Abzüge 
(Art. 4 EBR Baden) 

Auf Basis der Kriterien für den sozialen Mindestbedarf der Schweize-
rischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) kommen bei der Berech-
nung des Elternbeitrags folgende Abzüge zur Anwendung: 

a) Basisabzug CHF 12'000 

b) Abzug pro Elternteil  CHF 7'000 

c) Abzug pro Kind CHF 4'000 

 
Art. 4 

Basisbeitrag 
(Art. 6 EBR Baden) 

Der Basisbeitrag beträgt CHF 13.00 pro Kind/Betreuungstag. 
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 Art. 5 
Leistungsbeitrag 
(Art. 7 EBR Baden) 

Der Abschöpfungsgrad beträgt CHF 1.00 je CHF 1'000 (1 Promille) 
des massgebenden Betrags. 

 
 

Art. 6 1 
Einstufung der Be-
treuungsangebote 
(Einstufungssatz;  
Art. 9 EBR Baden) 

1 Für die einzelnen Betreuungsangebote gelten folgende Einstu-
fungen (Prozent) und minimalen beziehungsweise maximalen Eltern-
beiträge (CHF): 

Betreuungsangebot Einstu-
fung 

Minimaler 
Elternbeitrag 

Maximaler 
Elternbeitrag

Basiswert  100 %  13.00  90.00 
Ganzer Tag Ferienzeit  80 %  10.40  72.00 
Ganzer Tag Schulzeit  60 %  7.80  54.00 
Frühbetreuung  10 %  2.00 *  9.00 
Mittagessen mit Betreuung  30 %  6.50 *  15.00 * 
Nachmittagsbetreuung  20 %  2.60  18.00 
Spätnachmittagsbetreuung  20 %  2.60  18.00 
  * politisch festgelegter Preis
Nur für Mittagstische: 
Abonnement für 10 Mittags-
betreuungen 

  
 
 300 % 

  
  
 65.00 

  
 
 150.00 

Zusatzbestimmungen 
zum Tarif für Mittagsti-
sche  

2 Kinder, die regelmässig am selben Wochentag für das Mittages-
sen mit Betreuung angemeldet sind, können kein 10er-Abonnement 
lösen. In Ausnahmefällen können sie zu subventionierten Tarifen Zu-
satztage buchen. 

3 Das 10er-Abonnement ist innerhalb von sechs Monaten gültig. Es 
ist für Kinder, die im gleichen Haushalt leben, übertragbar. 

4 Bei Einzelbesuchen (ohne 10er-Abonnement) kommt der maxi-
male Elternbeitrag zur Anwendung.  

Zusatzbestimmung zum 
Tarif für den Tageshort 
und die Tagesbetreuun-
gen für Schulkinder 

5 Bei zusätzlich zur Betreuungsvereinbarung gebuchten Betreu-
ungselementen kommt der maximale Elternbeitrag zur Anwendung. 

 
Art. 7 2 

Kinderermässigungen 
(Art. 10 EBR Baden) 

1 Auf die Monatspauschale und auf das 10er-Abonnement werden 
folgende Kinderermässigungen gewährt: 

- bei 2 Kindern 10 % 
- bei 3 Kindern 15 % 
- ab 4 Kindern 20 % 

2 Der minimale Elternbeitrag gemäss Art. 6 Abs. 1 darf dabei nicht 
unterschritten werden. 

                                                 
1 Fassung gemäss Entscheid des Stadtrats vom 12. Juli 2011, in Kraft seit 1. August 2011. 
2 Fassung gemäss Beschluss des Stadtrats vom 11. Mai 2009. 
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Art. 8 

Monatspauschale 
Tagesschule 
(Art. 13 EBR Baden) 

Für die Betreuung in der Tagesschule ohne Mittwochnachmittag wird 
eine Reduktion von 10 % gewährt. 

 Art. 9 
Betreuungs- und Eltern-
beitragsvereinbarung 
(Art. 15 Abs. 1 EBR 
Baden) 

1 Die Eltern können mit den Betreuungsanbietern aus dem gesam-
ten Betreuungsangebot die individuelle Wochenbetreuung vereinba-
ren. Sie ist in der Regel für ein Semester gültig. 

2 Die vereinbarte Wochenbetreuung kann nur in triftigen Gründen 
jeweils auf den 1. eines Kalendermonats geändert werden. 

3 Kündigungsfristen, Meldefristen für An- und Abmeldungen sowie 
Änderungen der Betreuungsintensität sind im Betriebsreglement des 
Betreuungsanbieters zu regeln. Die Meldung an den Subventionsge-
ber hat bis zum Ende des Folgemonats zu erfolgen. Das Betriebsreg-
lement des Betreuungsanbieters ist dem Subventionsgeber zur 
Kenntnisnahme zu unterbreiten. 

 Art. 10 
Betreuungs- und Eltern-
beitragsvereinbarung 
(Art. 15 Abs. 4 EBR 
Baden), Nichtbeanspru-
chung des Betreuungs-
angebots  
a. Krankheit und Unfall 

1 Bei Abwesenheiten von bis zu 5 Tagen infolge Krankheit oder 
Unfall besteht kein Anspruch auf Erlass oder Reduktion der Elternbei-
träge. 

2 Ab dem 6. bis zum 20. Wochentag kann dem Betreuungsanbieter 
ein Gesuch um Ermässigung von 50 % des Elternbeitrags gestellt 
werden. Das Gesuch ist vor dem 6. Abwesenheitstag schriftlich ein-
zureichen. Ein Arztzeugnis ist zwingend beizulegen. 

3 Bei einer krankheits- oder unfallbedingten Abwesenheit von mehr 
als 20 Wochentagen wird das Betreuungsverhältnis aufgelöst. 

 Art. 11 
b. schulbedingte Abwe-
senheiten 

Bei schulbedingten Abwesenheiten vom Betreuungsangebot von 
5 und mehr Schultagen (z.B. Klassenlager, Projektwoche) erfolgt bei 
rechtzeitiger Meldung an den Betreuungsanbieter ein Erlass der ent-
sprechenden Kosten. Die Meldung muss mindestens 2 Wochen im 
Voraus erfolgen. 

 Art. 12 
c. Ferien Bei einer ferienbedingten Abwesenheit des Kindes wird keine Ermäs-

sigung oder kein Erlass des Elternbeitrags gewährt. 



 - 5 - 

 
Art. 13 

Neuberechnung des 
Elternbeitrags 
(Art. 19 EBR Baden) 

1 Die Neuberechnung erfolgt per 1. August aufgrund der aktuellen 
definitiven Steuerveranlagung. 

2 Als wesentliche Veränderung der Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse gilt ein Anstieg beziehungsweise eine Reduktion von 
mehr als 20 % während einer Dauer von mindestens sechs Mona-
ten.1 

 
Art. 14 

Beitragsermässigung, 
Beitragserlass 
(Art. 20 EBR Baden)  

Über die Reduktion oder den Erlass von Elternbeiträgen, die nicht 
unter die Art. 10, 11 und 12 dieser Verordnung fallen, entscheidet die 
Leitung der Abteilung Kinder Jugend Familie (KJF). 

 Art. 15 
Inkrafttreten Diese Verordnung tritt am 1. August 2009 in Kraft. 

  

  

Baden, 15. Dezember 2008 Stadtrat Baden 
 

 Stadtammann 
ATTIGER 

 
 

Stadtschreiber 
JETZER 

 

                                                 
1 Fassung gemäss Entscheid des Stadtrats vom 12. Juli 2011, in Kraft seit 1. August 2011. 
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Anhang 
 
 
Berechnungsbeispiel Familie Fischer-Mahendran 
 
1. Ausgangslage 
Hans und Ruth Fischer-Mahendran haben 2 Kinder und weisen ein steuerbares Einkommen 
von CHF 50,000 aus. Das steuerbare Vermögen liegt bei CHF 30,000. 

 
2. Massgebendes Gesamteinkommen 
Steuerbares Einkommen zu 100 % = CHF  50'000 
Steuerbares Vermögen zu 10 % = CHF  3'000 
Massgebendes Gesamteinkommen = CHF 53'000 
 
3. Abzüge 
Basisabzug  CHF 12'000 
2 x Erwachsenenabzug à CHF 7,000 = CHF 14'000 
2 x Kinderabzug à CHF 4,000 = CHF 8'000 
Total Abzüge   CHF 34'000 
 
4. Massgebender Beitrag 
Massgebendes Gesamteinkommen  CHF 53'000 
./. Abzüge  CHF 34'000 
Massgebender Beitrag  CHF 19'000  1  ‰ (Abschöpfungsgrad) 
Leistungsbeitrag  CHF 19.00 
 
5. Normbeitrag = Basisbetrag + Leistungsbeitrag 
Basisbeitrag CHF 13.00 
Leistungsbeitrag CHF 19.00 
Normbeitrag  CHF 32.00 
 
6. Festlegung Elternbeitrag 
Lukas besucht an 2 Tagen den Mittagstisch und Gianna an 3 Tagen ein familienergän-
zendes Betreuungsangebot. Der Elternbeitrag rechnet sich wie folgt: 

 Lukas Gianna
Normbeitrag Familie CHF 32.00 CHF 32.00
Einstufungssatz 30 % 60%
Elternbeitrag für 1 Tag  CHF 32.00 x 30% = 

CHF 9.60
CHF 32.00 x 60 % = 

CHF 19.20
Nutzung Angebot 2 mal 3 mal
Kinderermässigung 10 % 10 %
Faktor Monatspauschale 4.2 4.2
Elternbeitrag vor Kinderermässigung 2 x CHF 9.60 x 4.2 =

 CHF 80.70
3 x CHF 19.20 x 4.2 =

 CHF 241.90
Kinderermässigung  CHF  -8.10  CHF  -24.20
Effektiver Elternbeitrag pro Monat  CHF 72.60  CHF 217.70

 
 
 


